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Informationsblatt 
Akzeptierte Standaufsichtsqualifizierungen für die 

BDS LV1 Schießstände 
 

Der BDS LV1 weist darauf hin, dass der für den Schießbetrieb auf BDS LV1 
Schießständen erforderliche Standaufsichtsnachweis nur von einer der 
folgenden Verbände oder Organisationen akzeptiert wird: 

1. BDS-Standaufsicht, (weißer Aufkleber, vollständig ausgefüllt 
und im Mitgliedsausweis eingeklebt mit einem Stempel vom 
einem BDS LV oder einem der im LV BDS gemeldeten Vereine). 

2. DSB-Standaufsicht, ausgestellt vom DSB-Verband oder einem 
der DSB-LVs/Vereine (DSB-Bescheinigung). 

3. BDMP-Schießleiter, ausgestellt vom BDMP-Verband. (BDMP 
Schießleiter Ausweis). 

4. DSU-Schießleiter, ausgestellt vom DSU-Verband oder einem der 
DSU- Vereine. (Bescheinigung der DSU für Schießleiter). 

5. Kyffhäuserbund e.V., ausgestellt vom Bund oder einem der 
Landesverbände (Bestätigung zur verantwortlichen 
Aufsichtsperson). 

6. Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., 
ausgestellt den Reservistenarbeitsgemeinschaften Schießsport (RAG 
Schießsport) in Form von Schießleiterausweisen (beinhalten 
Standaufsicht) durch die ausstellende Landesgruppe 

7. Jagdverband, ausgestellt von einem der Landesjagdverbände. (z.B. 
gelber Ausweis „Verantwortliche Aufsichtsperson“). 

8. DEVA Institut 

(Ausweis „Verantwortliche Aufsichtsperson“). 
 

Im Einzelfall kann zusätzlich die WBK der Standaufsicht kontrolliert werden, 
um sicherzustellen, dass die Aufsichtsperson zuverlässig und geeignet ist. 

Die Standaufsichtsqualifizierung ist nicht ausreichend für das Ausleihen 
einer Leihwaffe. Dies ist nur möglich, wenn der Leihnehmer selbst Inhaber 
einer WBK ist. 

 
Berlin, 16. März 2026  
Der BDS LV1 Landesvorstand 


